
Wann sollte ein unbefristeter Aufenthaltstitel neu ausgestellt werden? 
 

• Sie haben einen neuen Pass bekommen?  

• Ihre Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt EU wurde als elektronischer 

Aufenthaltstitel (eAT) ausgestellt? 

 

1) Wenn im Abschnitt „ANMERKUNGEN / REMARKS“ Angaben zu Ihrem alten Pass stehen:  

☞ Dann sollte Ihr unbefristeter Aufenthaltstitel neu ausgestellt werden. 

 

2) Wenn im Abschnitt „ANMERKUNGEN / REMARKS“ keine Angaben zu Ihrem alten Pass stehen:  

 

☞ Dann muss Ihr unbefristeter Aufenthaltstitel nicht neu ausgestellt werden, wenn die eAT-Karte noch 

gültig ist (siehe Abschnitt „KARTE GÜLTIG BIS / CARD EXPIRY“). 


